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Gemeindevertretung der Gemeinde Groß 
Nemerow (Entscheidung) 18.08.2022 Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte 
Abwägungsdokumentation zum Entwurf des B-Planes Nr. 10 „Am Friedhofsweg“ 
Klein Nemerow der Gemeinde Groß Nemerow.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger sowie die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von 
dem Abwägungsergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Sachverhalt
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

rechtliche Grundlagen
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n
1 Abwägung zum Entwurf - Stand 07_2022 (öffentlich)

2 Abwägung nach erneuter Betroffenenbeteiligung (öffentlich)
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Gemeine Groß Nemerow 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am Friedhofsweg“ Klein Nemerow 

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB  
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Burg Stargard / Neubrandenburg, den 10.07.2022 
 

Gemeinde Groß Nemerow     

Amt Stargarder Land Bau- und Ordnungs-
amt 

Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard Tel.: 039603 25335 Fax: 039603 25342 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

info@planungsbuero-
trautmann.de 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 22.10.2021  

2. Deutsche Telekom Technik GmbH 29.09.2021  

3. E.DIS Netz GmbH 27.09.2021  

4. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 21.10.2021  

5. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Neubrandenburg 24.09.2021  

6. GDMcom mbH 24.09.2021  

7. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 22.10.2021  

8. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 12.10.2021  

9. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

10. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 24.09.2021  

11. Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern 24.09.2021  

12. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern  19.10.2021 keine Stel-
lungnahme 

13. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 22.11.2021 Um Fristverlängerung 
bis 26.11.2021 gebe-
ten 

14. Bergamt Stralsund 25.10.2021  

15. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 20.10.2021  

16. Landesforst M-V 26.10.2021  

17. Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense 13.10.2021  

18. Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (siehe Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH) 

 x 

19. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 27.09.2021  

20. Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG)  x 

21. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt  x 

22. Hauptzollamt Stralsund 12.10.2021  

23. GASCADE Gastransport GmbH  x 

24. PLEdoc GmbH  23.09.2021  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Kleinseenplatte 20.10.2021  

 



 

10.07.2022    3 

Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Holldorf 27.09.2021 keine nachbarlichen 
Belange berührt 

2. Stadt Burg Stargard 27.09.2021 keine Einwände 

3. Stadt Neubrandenburg 27.10.2021 keine Bedenken 

4. Gemeinde Blankensee 27.10.2021 nicht berührt 

5. Gemeinde Blumenholz 29.09.2021 nicht berührt 

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 04.10.2021 bis zum 05.11.2021 sind folgende Stellungnahmen eingegangen. 

1. Privatperson 1 11.10.2021 

2. Privatperson 2 27.10.2021 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Ge-
sundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpom-
mern, dass seine Belange durch die Gemeinde gegen die ge-
meindliche Planung nicht berührt werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen und als Hinweis in die Planung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der Deut-
schen Telekom Technik GmbH, dass vorbehaltlich der Sicherung 
ihres Anlagenbestandes keine Einwände gegen die gemeindli-
che Planung bestehen, zur Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im dargestellten Bau-
gebiet Leitungen und Anlage des Unternehmens befinden und im 
Rahmen der Erschließung eine Erweiterung des Telekommunika-
tionsnetzes erforderlich ist. Die fachtechnischen Hinweise werden 
in die Planzeichnung und in die Begründung aufgenommen. 
Die Gemeinde Groß Nemerow weist darauf hin, dass der Bebau-
ungsplan keine Erschließungsmaßnahmen in seinem Geltungs-
bereich plant. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der E.DIS 
Netz GmbH, dass vorbehaltlich der Sicherung ihres Anlagenbe-
standes keine Einwände gegen die gemeindliche Planung beste-
hen, zur Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im dargestellten Bau-
gebiet Leitungen und Anlage des Unternehmens befinden. Je-
doch verweist die Gemeinde darauf, dass die Niederspannungs-
kabel nach dem Lageplan im Bereich der öffentlichen Straßen und 
Wege (Seestraße, Friedhofsweg und Lindenberg) und sich somit 
außerhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans befin-
den. Somit bedingt der Bebauungsplan keine Umverlegung. 
Der Plangeltungsbereich beinhaltet keine öffentlichen Flächen. Es 
wird zur Kenntnis genommen, dass das Versorgungsnetz für den 
Anschluss des Plangeltungsbereichs erweitert werden muss. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadt-
werke GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der Neu-
brandenburger Stadtwerke GmbH, dass die Stellungnahme im 
Namen der Neubrandenburger Stadtwerke, der Neubrandenbur-
ger Wasserbetriebe GmbH, der neu-medianet GmbH und der 
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH erteilt wird, 
zur Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Neubranden-
burger Stadtwerke GmbH grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die gemeindliche Planung bestehen. 
Die fachtechnischen Hinweise zum Leitungsbestand und zur Er-
neuerung bzw. Neuerschließung werden sind bei der Realisie-
rung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Be-
auftragte zu beachten und waren als Hinweis in die Begründung 
eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Handwerkskammer Ost-
mecklenburg-Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der Indust-
rie und Handelskammer Neubandenburg, dass sie der gemeind-
lichen Planung nicht betroffen ist, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der GDMcom GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der GDM-
com GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen 
GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, GasLINE Telekommuni-
kationsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen 
mbH & Co. KG, ONTRANS Gartransport GmbH und VNG Gas-
speicher GmbH von der gemeindlichen Planung nicht betroffen 
sind, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Industrie und Handels-
kammer Neubandenburg werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der Indust-
rie und Handelskammer Neubandenburg, dass es keine Anmer-
kungen zur gemeindlichen Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Vodafone 
GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass Voda-
fone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung geltend macht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere 
Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, 
dass sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundla-
gennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Geltungsbe-
reich der gemeindlichen Planung befinden, zur Kenntnis. 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war am Verfahren 
beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Stra-
ßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpom-
mern, dass sich keine Bundes- oder Landestraße des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern im Geltungsbereich der gemeindli-
chen Planung befinden und Sie daher nicht von der Planung be-
rührt sind, zur Kenntnis.  
Seitens des Straßenbauamtes Neustrelitz bestehen ebenfalls 
keine Bedenken gegen die Planung und müssen daher nicht 
mehr beteiligt werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.07.2022    28 

 

 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass gegen 
das beschleunigte Planverfahren nach § 13a BauGB keine Be-
denken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Berichtigung des Flächennutzungsplans wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Die Definition des Höhenbezugs wird ergänzt. 
 
 
 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass die un-
tere Wasserbehörde der gemeindlichen Planung nicht zustimmt, 
weil zwei Gewässer II. Ordnung durch den Plangeltungsbereich 
verlaufen sollen. Der Wasser- und Bodenverband hat nach dem 
von der unteren Wasserbehörde vermuteten „AA4“ gesucht an der 
Seestraße.  Außerdem wurde im Jahr 2021 die Seestraße saniert. 
Es wurden keine anderen Rohrleitungen gefunden als die vom 
Wasser- und Bodenverband angegebenen. 

 
Trotz intensiver Suche des Wasser- und Bodenverbandes im Mai 
2022 konnte keine Rohrleitung „TollSee20“ gefunden werden im 
Plangeltungsbereich, so dass der Wasser- und Bodenverband 
nun davon ausgeht, dass es diese Leitung nicht gibt. 
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Zwischenzeitlich ist die Ausgliederung aus dem LSG vollzogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat eine Brandschutzbedarfsplan aufgestellt. 
Es wird ein Löschwasserentnahme aus dem Tollensesee errich-
tet. 
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Das Kataster wurde aktualisiert. 
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10.07.2022    33 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellungen des 
Bergamtes Stralsund, dass es keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung vorgebracht werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellungen des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgi-
sche Seenplatte, dass es keine Bedenken gegen die gemeindli-
che Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der Landesforst Mecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung Landes-
forst Mecklenburg-Vorpommern, dass das Einvernehmen zur ge-
meindlichen Planung hergestellt wird, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenver-
bandes „Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen, jedoch nicht in die 
Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Was-
ser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“, dass 
ein Gewässer II. Ordnung den Plangeltungsbereich quert, zur 
Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die exakte Lage des Vor-
fluters unbekannt ist und vor Beginn von Bauarbeiten in der 
Nähe, der Trassenverlauf zu erkunden ist. 
Trotz intensiver Suche durch den Wasser- und Bodenverband 
wurde die Rohrleitung im Plangeltungsbereich nicht gefunden, so 
dass nun davon ausgegangen werden muss, dass diese nicht 
existiert. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung und Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung, dass sei-
tens der Bundeswehr keine Einwände gegen die gemeindliche 
Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung des Hauptzollamtes Stralsund werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung, dass aus 
zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen 
die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
 



 

10.07.2022    43 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung des PLEdoc GmbH werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung, dass aus  
Sicht der PLEdoc GmbH keine Einwendungen gegen die ge-
meindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die ergangene Stellungnahme von der Privatperson 1 wird im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen, jedoch 
nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Bei den Flurstücken 37/11, 37/20, 37/29 und 37/31 handelt es sich 
um privates Gemeinschaftseigentum von 8 Anliegern an einer 
Verkehrsfläche. Diese ist grundbuchlich gesichert und erschließt 
die anliegenden Grundstücke, wozu auch das Flurstück 37/30 ge-
hört. 
Mit der Festsetzung der privaten Verkehrsfläche hat die Ge-
meinde genau dem entsprochen.  
Wenn die tatsächliche Zufahrt nicht den grundbuchlichen Rech-
ten entspricht, dann ist dies eine privatrechtliche Sache, die in 
der Eigentümergemeinschaft zu klären ist. Das Flurstück 37/30 
ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 10.  
Der öffentliche Weg Friedhofsweg wird für die Erschließung des 
dort anliegenden Flurstückes genutzt. 
Die Gemeinde bleibt bei Ihren Planungsabsichten. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die ergangene Stellungnahme von der Privatperson 2 wird im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen, jedoch 
nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben durch die 
Verkleinerung des Geltungsbereiches ökologisch unbedenklicher 
ist. 
 
Der B-Plan schreibt die erlaubten Nutzungen im Plangebiet fest. 
Diese sind mit den Ansprüchen umliegender Schutzgüter kompa-
tibel. Handlungen, die derzeit Verstöße gehen die LSG VO sind, 
sind in der Zukunft Verstöße gegen die Satzung B-Plan – Nr. 10 
gegen die eingeschritten werden darf. 
Baumfällungen und die Vergrößerung des Wochenendhauses er-
folgten außerhalb des Plangebietes und sind nicht Bestandteil vor-
liegenden Verfahrens. 
 
Das Plangebiet ist kein Ausnahmestandort. Die gesamte Bebau-
ung Klein Nemerows liegt in Hanglage auf heterogenem Bau-
grund, welcher erosionsgefährdet ist. So geht Bebauung in jedem 
Teil Klein Nemerows mit Konflikten mit Natur und Umwelt einher. 
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Abb.5 der FFH- Vorprüfung verdeutlicht die Lage des Plangebie-
tes auf vorgeprägter Fläche am östlichen Siedlungsrand, die das 
Verfahren nach § 13 a (Innenbereichs – B-Plan) rechtfertigt. 
 
Bei den Flurstücken 37/11, 37/20, 37/29 und 37/31 handelt es sich 
um privates Gemeinschaftseigentum von 8 Anliegern an einer 
Verkehrsfläche. Diese ist grundbuchlich gesichert und erschließt 
die anliegenden Grundstücke. 
Mit der Festsetzung der privaten Verkehrsfläche hat die Ge-
meinde genau dem entsprochen.  
Wo hier eine größer Bodenversiegelung vorgesehen sein soll, ist 
nicht nachvollziehbar. 
 
Die Gemeinde bleibt bei ihren Planungsabsichten. Die Planung 
sieht die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Na-
tur und Umwelt vor. 
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Gemeine Groß Nemerow 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am Friedhofsweg“ Klein Nemerow 

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB-Betroffenenbeteiligung 
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB-Betroffenenbeteiligung 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 
 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Burg Stargard / Neubrandenburg, den 10.07.2022 
 

Gemeinde Groß Nemerow     

Amt Stargarder Land Bau- und Ordnungs-
amt 

Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard Tel.: 039603 25335 Fax: 039603 25342 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

info@planungsbuero-
trautmann.de 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 06.07.2022  

2. Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense 07.07.2022  

 
 

Nachfolgende Privatpersonen waren Betroffen und zur Abgabe ei-
ner Stellungnahme aufgefordert. 

Eine Stellungnahme liegt nach Ablauf der gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Vorhabenträger 1  x 

2. Vorhabenträger 2  x 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass nun da-
von ausgegangen werden muss, dass es keine Gewässer II. 
Ordnung im Plangeltungsbereich gibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Berichtigung des Flächennutzungsplans wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenver-
bandes „Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Was-
ser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“, dass 
es kein Gewässer II. Ordnung den Plangeltungsbereich gibt, zur 
Kenntnis. 
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